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Mitglieder-Info Nr. 38/2014 

 

Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten – Kostenüber-
nahme für eine Nachtwache 

Urteil des Bundessozialgerichtes vom 25.09.2014, Az. B 8 SO 8/13 R 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die als Anlage beigefügte o.g. Entscheidung übersende ich Ihnen zur Kenntnis. 

Im Streit stand die Übernahme der (zusätzlichen) Kosten für nächtliche Sitzwachen (Nacht-
wachen) als Leistungen der Eingliederungshilfe. 

Zur Abgeltung entsprechender, zusätzlicher Personalkosten hatte der beklagte Sozialhilfeträ-
ger für befristete Zeiträume Vereinbarungen über einen täglichen Zuschlag getroffen. Später 
bewilligte der beklagte Sozialhilfeträger (nur) die im Heimvertrag und der maßgeblichen Ver-
gütungsvereinbarung geregelten Beträge und lehnte ausdrücklich die Übernahme eines Zu-
schlages ab. Die dagegen erhobene Klage hatte beim Landessozialgericht Erfolg. 

Mit der Revision rügte der beklagte Sozialhilfeträger, dass nicht jede Leistung, die dem Auf-
enthalt eines behinderten Menschen in einer Einrichtung förderlich ist, auch als Teilhabeleis-
tung durch den Sozialhilfeträger zu finanzieren sei. 

Das BSG hat die Entscheidung des LSG aufgehoben. Nach Auffassung des Senates zählten 
auch die nächtlichen Sitzwachen zwar als Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten 
Wohnmöglichkeiten zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 
SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX; allerdings bestünde kein Anspruch auf Übernahme 
zusätzlicher Kosten der Eingliederungshilfe, weil der Leistungsberechtigte hier weder aus ei-
ner gültigen Zusatzvereinbarung („Nebenabrede“) zwischen Sozialhilfeträger und Leistungs-
erbringer noch aus den Heimverträgen zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sei.  
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Auch aus der Geschäftsführung ohne Auftrag könne ein solcher Anspruch nicht abgeleitet 
werden.  

Im hier vorliegenden Fall habe das vertraglich geschuldete Geld die Kosten der Nachtwachen 
mit umfasst. Dies ergebe sich aus der entsprechenden Leistungstypbeschreibung und aus 
dem Rahmenvertrag. Das einige Betreute, die in dem selben Leistungstyp und Hilfebedarfs-
gruppe eingruppiert sind, im Vergleich zum Durchschnitt der übrigen Bewohner höheren Be-
treuungsbedarf haben und damit ggf. auch höhere Kosten verursachen, sei der pauschalier-
ten und abstrakten Kalkulation der jeweiligen Vergütung geschuldet. Da die 
Maßnahmepauschale von Durchschnittswerten ausgehe, seien Abweichungen im tatsächli-
chen Bedarf nach oben und unten systemimmanent, ohne dass darin ein Verstoß gegen die 
Leistungsgerechtigkeit der Vergütung liege. Aus diesem Grunde scheide auch ein weiterer 
Leistungsanspruch unter dem Gedanken des Systemversagens aus. 

Zur Geschäftsführung ohne Auftrag führt der Senat aus, dass diese Regelungen nach der 
Risikozuordnung der §§ 75 ff. SGB XII im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis nicht an-
wendbar seien. 

Da für den streitigen Zeitraum eine Zusatzvereinbarung („Nebenabrede“) fehlte, könne nach 
Ansicht des Senates dahinstehen, ob derartige Vereinbarungen überhaupt systemgerecht 
sind und etwa unter Berücksichtigung des § 17 Abs. 2 SGB XII getroffen werden könnten. 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.: 
 
Matthias Krömer 


